
mmiitt  ddeenn  OOrrttsstteeiilleenn  BBiirrkkeennhhaaiinn,,  BBllaannkkeennsstteeiinn,,  BBrraauunnssddoorrff,,
GGrruummbbaacchh,,  GGrruunndd,,  HHeellbbiiggssddoorrff,,  HHeerrzzooggsswwaallddee,,  KKaauuffbbaacchh,,

KKeesssseellssddoorrff,,  KKlleeiinnooppiittzz,,  LLiimmbbaacchh,,  MMoohhoorrnn,,  OObbeerrhheerrmmssddoorrff
²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²

Satzung
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung

der Wochenmärkte der Stadt Wilsdruff
(Marktgebührensatzung)

Auf Grund von § 4 Abs.1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. Juni 1999 (SächsGVBl.S.345), zuletzt geändert durch
Artikel 9 des Gesetzes vom 28.Juni 2001 (SächsGVBl.S.426,427)
und § 2 Satz 1 und § 9 Abs. 1 des Sächsischen Kommunalabgaben-
gesetzes (SächsKAG) vom 16. Juni 1993 (SächsGVBl.S. 502),
zuletzt geändert durch Artikel 57 des Gesetzes vom
28. Juni 2001 (SächsGVBl.S.426,431) hat der Stadtrat Wilsdruff
in öffentlicher Sitzung am 13. Dezember 2001 folgende Satzung
beschlossen.

§ 1
Gebührenerhebung

(1) Die Stadt Wilsdruff erhebt für die Inanspruchnahme der
städtischen Marktplätze in Wilsdruff und den Ortsteilen
Marktgebühren nach Maßgabe dieser Satzung und des als Anlage
beigefügten Gebührenverzeichnisses, das Bestandteil dieser
Satzung ist.

(2) Die Höhe der Gebühren ist in der Anlage geregelt.

(3) Die Gebührenerhebung nach anderen Vorschriften wird von
dieser Regelung nicht berührt.

§ 2
Gebührengegenstand

Die Benutzungsgebühr wird für den Wochenmarkt auf den
Marktplätzen erhoben.
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§ 3
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner sind die Inhaber der Standzuweisung, die
tatsächlichen  Benutzer und diejenigen, in deren Auftrag die
Einrichtung in Anspruch genommen wird.

(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 4
Fälligkeit und Zahlung der Gebühren

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Zusage zur
Marktteilnahme.

(2) Die Gebühren werden sofort mit der Standplatzzuweisung
fällig. Sie sind an die von der Stadtverwaltung Wilsdruff
ermächtigten Personen zu entrichten.

(3) Für die Entrichtung des Standgeldes wird eine
Empfangsbescheinigung erteilt. Sie ist auf Verlangen
vorzuzeigen.

§ 5
Gebührenberechnung

(1) Für die Gebührenerhebung sind die Frontmeter der
überlassenen Fläche auf Grund einer Gebührenbedarfsberechnung
maßgebend. Bis zu einer Länge von 4,00 m wird eine
einheitliche Gebühr erhoben, darüber hinaus wird jeder
angefangene Frontmeter voll berechnet.

(2) Für Standplätze mit Elektroanschluss wird eine gesonderte
Gebühr erhoben.

(3) Bei der Zuweisung von Tagesplätzen werden die Gebühren als
Tagesgebühren erhoben.

(4) Bei der Zuweisung eines Standplatzes für einen bestimmten
Zeitraum (Dauerzuweisung) wird die festgesetzte Gebühr im
Voraus fällig.

(5) Wer als Benutzer die für ihn bereitgehaltene Einrichtung
nicht oder nur teilweise in Anspruch nimmt, hat keinen
Anspruch auf Ermäßigung oder Rückerstattung der Gebühren.

(6) Für die Erlaubnis, Kraftfahrzeuge während der Durchführung
des Wochenmarktes auf dem Marktplatz abzustellen, wird keine
gesonderte Gebühr erhoben.
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(7) Für die Entsorgung von Abfällen wird eine Gebühr erhoben,
die sich in ihrer Höhe nach Art und Menge des angefallenen
Abfalls richtet.

(8) Vergibt der Marktleiter einen Tagesstand am Tage mehrmals,
so wird jedesmal die volle Gebühr erhoben.

§ 6
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Die Marktgebührensatzung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren
für die Benutzung von Märkten in der Gemeinde Kesselsdorf
(Marktgebührensatzung) vom 10. Juni 1999 außer Kraft.

Wilsdruff, 14. Dezember 2001

Arndt Steinbach         (Dienstsiegel)
Bürgermeister

Öffentlich bekannt gemacht im Wilsdruffer Amtsblatt am 20.
Dezember 2001.

Arndt Steinbach
Bürgermeister
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Anlage zur Marktgebührensatzung vom 13. Dezember 2001

[Gebührenverzeichnis für die Inanspruchnahme der
Wochenmärkte der Stadt Wilsdruff gemäß § 1 der
Marktgebührensatzung]

1. Die Standgebühr beträgt je Markttag

− für (Selbsterzeuger)  3,00 bis 6,00 EUR

− für Informationsstände  6,00 EUR

− für Anbieter von Waren des heimischen
Obst- und Gartenbaues  6,00 EUR

− für Anbieter von Waren aus nicht-
eigener Produktion 12,00 EUR

und schließt Stände mit einer Frontlänge bis 4,00 m ein.

Für jeden weiteren angefangenen Frontmeter wird eine Gebühr in
Höhe von 3,00 EUR erhoben.

2. Für die Inanspruchnahme von Elektroenergie werden täglich pro
einzelne Nutzung erhoben:
Elektro-Gebühr je Anschluss/Tag  3,00 EUR

Bei Vorhandensein eines Elektrozählers werden die verbrauchten
kWh mit aktuellem Preis zuzüglich 10 % Gemeinkosten berechnet
[Verbrauch in kWh * Preis * 1,1].

3. Für die Entsorgung von Abfällen kann eine Gebühr von
   3,00 bis 12,00 EUR erhoben werden.


